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Kleine Anfrage
des Abg. Dr. Boris Weirauch SPD 

und

Antwort
des Ministeriums des Inneren, 
für Digitalisierung und Europa

Erkenntnisse zur Vereinigung „Thawra“ in 
Baden-Württemberg

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Verfügt die Landesregierung über Erkenntnisse bezüglich einer Betätigung der 
Vereinigung „Thawra“ in oder mit Bezug zu Baden-Württemberg?

2.	�Hat sie Kenntnisse über Kennverhältnisse baden-württembergischer Orga-
nisationen oder Personen aus dem islamistischen Spektrum zur Vereinigung 
„Thawra“ in Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern und falls ja, in 
welchem organisatorischen und zeitlichen Kontext? 

19.5.2026

Dr. Weirauch SPD

B e g r ü n d u n g

Ein Instagram-Account mit dem Namen „Thawra_bawue“ deutet darauf hin, dass 
die bislang in Hamburg aktive und dort vom Landesamt für Verfassungsschutz 
beobachtete Vereinigung „Thawra Hamburg“ möglicherweise auch in Baden-
Württemberg bereits tätig ist bzw. demnächst tätig werden will.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. Juni 2026 Nr. IM6-0141.5-789/3/2 beantwortet das Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Europa die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Verfügt die Landesregierung über Erkenntnisse bezüglich einer Betätigung der 
Vereinigung „Thawra“ in oder mit Bezug zu Baden-Württemberg?

2.	�Hat sie Kenntnisse über Kennverhältnisse baden-württembergischer Orga-
nisationen oder Personen aus dem islamistischen Spektrum zur Vereinigung 
„Thawra“ in Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern und falls ja, in 
welchem organisatorischen und zeitlichen Kontext?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Gruppierung „Thawra“ wird im Verfassungsschutzbericht 2025 des Landes-
amtes für Verfassungsschutz Hamburg als extremistischer Verdachtsfall geführt.

Es handelt sich jedoch um kein Beobachtungsobjekt des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz Baden-Württemberg (LfV). Demgemäß liegen dem LfV keine 
Erkenntnisse im Sinne der Fragestellungen vor. Das LfV berücksichtigt im Rah-
men des gesetzlichen Auftrags fortlaufend die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit dem propalästinensischen Protestgeschehen.

Hagel
Minister des Inneren,
für Digitalisierung und Europa


